
Seit Mitte 2006 arbeitet das
Bundesmodellprojekt „Qualitäts-
sicherung in ambulant betreuten
Wohngemeinschaften (nicht nur)
für Menschen mit Demenz“ dar-
an, bundesweit geltende Quali-
tätskriterien für ambulant betreu-
te Wohngemeinschaften (WGs) zu
entwickeln. Jetzt wurde eine erste
Checkliste mit Qualitätskriterien
vorgelegt.

Berlin/Potsdam (ck). Träger des
vom Bundesministerium für Se-
nioren, Familie,
Frauen und Jugend
geförderten Projek-
tes sind die „Freun-
de alter Menschen
e.V.“, Berlin, in Ko-
operation mit der
Alzheimer Gesell-
schaft Brandenburg
e.V., Potsdam.
Innerhalb des Pro-
jekts agiert eine
Bundesarbeitsgemeinschaft, in
der 14 Bundesländer vertreten sind
und die sich zusammensetzt aus
Mitarbeitern der Fachministerien
der Länder, Heimaufsichten, Alz-
heimer Gesellschaften und ver-
schiedener Beratungs- und Koor-
dinierungsstellen.

Das Bundesmodellprojekt hat
sich bisher vorrangig mit Fragen
von Qualität für ambulant betreu-
te Wohngemeinschaften auf der
Konstruktionsebene befasst. Die
zentrale Frage dabei ist: Wann und
unter welchen Bedingungen sind
die Mitglieder einer ambulant be-
treuten Wohngemeinschaft
„strukturell unabhängig“, in Form
von Selbstvertretung, Selbstorga-
nisation und der Möglichkeit, den
Alltag selbstbestimmt zu gestal-
ten? In der Praxis bestand und be-
steht die Schwierigkeit, Kriterien
zu benennen, anhand derer Selbst-
organisation und Selbstbestimmt-
heit identifiziert werden können.
Auch in einigen Entwürfen zu neu-

en Landesheimgesetzen werden
diese Begriffe als Abgrenzungs-
merkmal aufgeführt, ohne jedoch
auszuführen, woran sie identifi-
ziert werden können. Dieser Auf-
gabe hat sich das Bundesmodell-
projekt gestellt und eine Checklis-
te erarbeitet, die die Beziehungen
der an einem WG-Projekt beteilig-
ten Akteure zum Gegenstand der
Betrachtung macht.

Diese Beziehungen werden in
einer Gesamtbetrachtung darauf-
hin untersucht, ob sie so gestaltet

sind, dass sie die „strukturelle Un-
abhängigkeit“ der WG-Mitglieder
sicherstellen können. Die in der
Checkliste formulierten Fragen
sollen eine Hilfestellung bieten,
ein Wohngemeinschafts-Projekt
zu beraten, zu beurteilen und - in
letzter Konsequenz - von einer
Einrichtung im Sinne des (derzei-
tigen!) Heimgesetzes abzugren-
zen. Dabei formulieren die Fragen
in ihrer Gesamtheit einen hohen
Anspruch an das, was man nach
heutigem Erkenntnisstand von ei-
ner ambulant betreuten Wohnge-
meinschaft erwarten darf.   

„In der derzeit bekannten
Wohngemeinschaftslandschaft er-
füllt wohl kaum ein Projekt den
gesamten Kanon an Qualitätskri-
terien, der mit der Checkliste ab-
gefragt wird“, sagt Klaus Pawletko
vom Verein Freunde alter Men-
schen. „Dieser Tatsache wird in
der Checkliste Rechnung getra-
gen, indem Merkmale als wün-
schenswert („Soll-Kriterien“) und

andere als unabdingbar („Muss-
Kriterien“) für die Einstufung als
selbstorganisierte und selbstbe-
stimmte Wohngemeinschaft her-
angezogen werden.“

Die Bundesarbeitsgemeinschaft
habe bewusst darauf verzichtet,
diese Einteilung vorweg zu neh-
men, um die spezifischen Gege-
benheiten in jedem Bundesland/je-
der Kommune zu berücksichtigen.
„In der aktuellen Fachdiskussion
kristallisieren sich aber zuneh-
mend zentrale „Muss-Merkmale“

heraus, wie: Tren-
nung von Miet-
und Pflegevertrag,
schriftliche Ver-
einbarung der
WG-Mitglieder
zur Regelung des
Alltags, gelebte,
d. h. nachvoll-
ziehbare Verant-
wortungsteilung,
Wahlfreiheit be-

züglich der Dienstleister, Einfluss
auf Art und Menge der entgegen
genommenen Dienstleistungen
und die Transparenz im Leistungs-
geschehen“, sagt Astrid Grune-
wald-Feskorn, von der Alzheimer
Gesellschaft Brandenburg e.V. 

„Wir sind überzeugt, dass die
jetzt präsentierte Checkliste hilf-
reich sein kann, die Diskussion
um erforderliche und erwünschte
Qualitätsmerkmale im Sinne von
Selbstorganisation und Selbstbe-
stimmung zu konzentrieren und
sich in dem rasant entwickelnden
Markt von Wohngemeinschaften
zu positionieren.“ //

INFORMATION
Eine Download-Version der

Checkliste finden Sie auf:

www.wg-qualitaet.de 
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Ambulante Dienste

Von Ronald Richter, RichterRechtsanwälte

Das Landessozialgericht (LSG) Baden-Württemberg hat mit Urteil

vom 11. Mai 2007 (Az.: L 4 P 2828/06) den Anspruch auf Leistun-

gen bei Verhinderung der Pflegeperson nach § 39 SGB XI auch

dann zugestanden, wenn die so genannte Verhinderungspflege

im EU- europäischen Ausland erbracht wird. Die Klägerin wird

von ihrer Mutter gepflegt und lebt in deren Haushalt. Sie erhält

Pflegegeld für Pflegestufe 2. Während die Mutter urlaubsbedingt

die Pflege nicht ausüben konnte, befand sich die Klägerin in einer

Kurzzeitpflegeeinrichtung. Dieser Aufenthalt wurde für fünf Tage

unterbrochen, an denen die Klägerin an einer Freizeitmaßnahme

in Österreich teilnahm, die vom Fachpersonal der Kurzzeitpflege-

einrichtung durchgeführt und begleitet wurde. Die Pflegekasse

zahlte den Aufenthalt in der Kurzzeitpflegeeinrichtung, nicht je-

doch die Tage in Österreich. Die Pflegekasse, wie auch das Sozial-

gericht sah sich an § 34 SGB XI gebunden. Darin wird ausgeführt,

dass die Leistungen der Pflegeversicherung während des Aufent-

halts des Versicherten im Ausland ruhen. Bereits seit Einführung

der Pflegeversicherung ist allerdings bekannt, dass der § 34 SGB

XI europarechtswidrig ist. Dies hat der Europäische Gerichtshof

(EuGH) in mehreren Verfahren bestätigt.

Nach Auffassung des LSG braucht daher nicht entschieden wer-

den, ob es sich bei der Verhinderungspflege um eine Sach- oder

Geldleistung handelt und ob gerechtfertigt sei, dass die Freizeit

für pflegebedürftige Behinderte in einem Feriencamp im Inland

oder im EU-Ausland durchgeführt wird. Nach Artikel 18 des EG-

Vertrages genießen EU-Bürger allgemeine Freizügigkeit. Diese

Freiheit könne nicht für Versicherte der sozialen Pflegeversiche-

rung eingeschränkt werden. Die Freizügigkeit wäre dann in Fra-

ge gestellt, wenn EU-Bürger befürchten müssten, beim Urlaub

im EU-Ausland bestimmte Sozialleistungen nicht mehr zu erhal-

ten. Im vorliegenden Fall kommt hinzu, dass die eigentliche

Pflege von einer im Inland zugelassenen Pflegeeinrichtung

durchgeführt wird. Auf den Ort, an dem die Verhinderungspfle-

ge durchgeführt wird, kommt es nach den gesetzlichen Konzep-

tionen nicht an. 

Verhinderungspflege auch im EU-Ausland

Aktuelles Urteil
Bundesmodellprojekt „Qualitätssicherung in ambulant betreuten WGs“

Erste Checkliste mit Qualitätskriterien

„Wir haben Soll-
und Muss-Kriterien

formuliert“

Klaus Pawletko, Freunde al-
ter Menschen e.V.
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